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Medienmitteilung 

Für mehr Sicherheit bei Nachtarbeiten auf Autobahnen 

 

Solothurn, 10. November 2020 – Notwendige Unterhaltsarbeiten auf Na-

tionalstrassen sollen in der Nacht bewilligungsfrei möglich sein. Der 

Regierungsrat ist mit der Änderung grundsätzlich einverstanden, ver-

langt jedoch eine Ausdehnung auf das gesamte Nationalstrassennetz 

und fordert eine Präzisierung der vorgeschlagenen Meldepflicht. 

 

Aus sicherheitstechnischen Gründen sollen notwendige Unterhalts- und Bauar-

beiten auf Nationalstrassen zu Nachtzeiten bewilligungsfrei möglich sein. Dieser 

Änderung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz ist auch im Sinne des Regie-

rungsrats des Kantons Solothurn. Die Bewilligungsbefreiung für Nachtarbeit soll 

gemäss Bund jedoch nur für genau definierte Arbeiten und Bauelemente vorge-

sehen werden; es sind dies Tunnels, Galerien und Brücken. Eine derartige Ein-

schränkung ergibt aus Sicht des Sicherheitsaspektes für Arbeiter und Verkehrs-

teilnehmer keinen Sinn, weshalb der Regierungsrat eine Ausdehnung der Son-

dervorschrift für das gesamte Nationalstrassennetz fordert. 

 

Mit der vorgesehenen Meldepflicht können sich Arbeitgeber- und Arbeitneh-

mervertretungen via kantonale Vollzugsbehörden über die entsprechenden 

Nachtarbeiten informieren. Der Regierungsrat wünscht aber eine Präzisierung 

der Ausgestaltung der Meldepflicht, z. B. Angaben zur Anzahl Arbeitende und 

Arbeitszeiten. So wird für den Vollzug Klarheit geschaffen, und Missverständnis-

se werden vermieden. 
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Weitere Auskünfte 

Daniel Morel, Leiter Abteilung Arbeitsbedingungen, 032 627 94 63 


